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Waffenrecht; 
Aufbewahrung von Waffen und Munition in Bayern 
 
Anlage 
Übersicht "Aufbewahrung von Waffen und Munition in Bayern - Gesetzliche Min-
destanforderungen und Empfehlungen des Bayerischen Landeskriminalamts 
(Stand: 17.10.2011)" 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die beiliegende Übersicht beschreibt die waffenrechtlichen Mindestanforderungen 

zur Aufbewahrung von Waffen und Munition und stellt diesen weitergehende Emp-

fehlungen des Bayerischen Landeskriminalamts für die Kriminalpolizeilichen Bera-

tungsstellen gegenüber. 

 

Im Rahmen von § 36 WaffG i.V.m. §§ 13, 14 AWaffV können nur die jeweiligen 

waffenrechtlichen Mindestanforderungen eingefordert werden. Die darüber hinaus 

gehenden Empfehlungen des Bayerischen Landeskriminalamtes sind dagegen im 

Sinne bestmöglicher Aufbewahr-Konzeptionen zu verstehen, die Waffenerlaubnis-

inhabern und Vereinen wertvolle Anhaltspunkte für  freiwillige zusätzliche Siche-

rungsmaßnahmen liefern können.  
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Sofern Waffenbehörden die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen mit Begutach-

tungen u.ä. beauftragen, bitten wir dabei jeweils klarzustellen, worauf sich der Auf-

trag bezieht (Mindestanforderungen oder Empfehlungen oder beides).  

 

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen werden mit gesondertem Schreiben 

gebeten, insbesondere bei Begutachtungen für Private auch von sich aus deutlich 

zu machen, ob sie sich gutachtlich zu Mindestanforderungen äußern oder zu Emp-

fehlungen. 

 

Das IMS vom 6. April 2010 (ID5-2131.67-21) zur Aufbewahrung von Schusswaffen 

und Munition bleibt unberührt; dies gilt insbesondere für den Hinweis zur mögli-

chen Einbindung von Sachverständigen bei dessen Ziffer 2.2. Die Übersicht zu 

den waffenrechtlichen Mindestanforderungen fasst die in diesem IMS getroffenen 

Aussagen lediglich zusammen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Welsch 
Ministerialrat
 


